
- D -

sich bei den heutigen Kulturvölkern auf dem Boden gewisser Über­
einstimmender sittlicher Grundanschauungen im Laufe der geschicht­
lichen Entwicklung herausgebildet hat. Daß sich die TM-Bewegung 
anderer Mittel als der freien geistigen Interkommunikation als 
Werbe- oder Verkündungsmethode bedient (Gewaltakte, Freiheitsbe­
raubung, sexueller Mißbrauch, Hypnose, psychische Manipulation 
oder ähnliche die freie Selbstbestimmung ausschließende Verfahren), 
ist aber nicht belegt. Der Schutz nach Art. 4, 140 GG steht aller­
dings 'auch Gemeinschaften nicht zu, deren Wirken geeignet ist, vor 
allem bei Jungen Menschen psychische oder sonstige Schäden hervor­
zurufen. Eine Gemeinschaft kann sich auf die Glaubens- und Ge­
wissensfreiheit nur berufen, solange sie nicht in Widerspruch zu 
anderen Wertentscheidungen des Grundgesetzes gerät und deshalb 
das Gemeinwesen oder die Grundrechte anderer fühlbar beeinträchtigt. 
Daß nach sachverständigem Befund mit solchen Schädigungen ernst­
haft zu rechnen ist, ist bezüglich der TM-Bewegung bisher nicht 
erwiesen. Vorgetragen sind lediglich einzelne Fälle, bei denen zu­
dem unklar ist, inwieweit sie TM-spezifisch sind und in ähnlicher . 
Weise nicht auch im Rahmen der allgemein anerkannten Religions­
oder Weltanschauungsgemeinschaften vorkommen. 

Ob und inwieweit Äußerungen der Antragsgegnerin mit dem Grund­
satz religiösweltanschaulicher Neutralität yereinbar sind, kann 
in diesem summarischen Verfahren nicht abschließend geklärt wer­
den. 'Bedenkenfrei sind sicher wahre Tatsachenbehauptungen. Ebenso 
sicher sind dagegen abwertende Äußerungen unzulässig, die über 
das, was durch wahre Tatsachen belegt ist, hinausgehen. 

Die Äußerung, eine Geraeinschaft sei eine Jugendsekte bzw. eine 
Jugendreligion ist" abwertend."~Die~urrtrer dies'eh Begriffen" 'züŝ mirien1''" 
gefaßten Gruppierungen sind sehr verschiedenartig. Ihnen wird u.a. 
vorgeworfen, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Arbeits­
kraft, auszubeuten, sie durch Gewaltakte, sittlich verwerfliehe 
Mittel 'oder psychologische Manipulationen abhängig zu machen, sie 
vom Berufsweg abzubringen, auf ein Zerbrechen der sozialen Kon­
takte hinzuarbeiten und den Familiehzusammenhalt zu zerstören. 
Gegen die einzelne Gruppierung wird dabei ein mehr oder weniger 
großer Teil dieser Vorwürfe erhoben. Die Bezeichnung einer Verei­
nigung als Jugendsekte öder Jugendreligion weckt ein Bündel nega­
tiv bewerteter Assoziationen, nämlich die Vorstellung 
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seudorelitiöser, obskurer und destruktiver Praktiken verschie-

mster Art. 

Daß die mit diesen Begriff en verbundenen tatsächlichen Vorstel-
mgen ohne Ausnahme auf die TM-Bewegung zutreffen, behauptet 
.cht einmal die Antragsgegnerin. Insbesondere wirft sie ihr we-
•r Freiheitsberaubung noch den Einsatz sittlich verwerflicher 
.ttel vor; Sie ist zwischenzeitlich anscheinend auch von dem 
irwurf der Anwendung psychologischer Manipulationen abgerückt, 
-nem möglicherweise berechtigten Anliegen zur Aufklärung der 
jvölkerung über die TM-Bewegung kann die Antragsgegnerin durch 
.e Verbreitung von wahren Tatsachen und solchen Urteilen ge-
.gen, die Über wahre tatsächliche Grundlagen nicht hinausge-
:n und nicht weitergehende Vermutungen und Verdächtigungen 

'igen. Daß die Antragsgegnerin die Begriffe Jugendsekte/ 
gendreligion in der gesellschaftlichen weltanschaulichen Aus-
nandersetzung als Arbeitsbegriff vorgefunden hat, berechtigt 
e nicht, diese in der geschehenen Weise zu gebrauchen, zumal 
e in erster Linie von Gegnern dieser Bewegung geprägt wurden. 

Der Senat untersagt einstweilen auch die Äußerung, TM könne 

. psychischen Schäden und zu einer Persönlichkeitszerstörung 

hren. Denn die Begriffe psychischer Schaden und Persönlich-

itszerstörung sind nicht hinreichend klar; darunter kann Un-

rschiedliches verstanden werden. Der Kern der Aussage ist der 

nweis auf die psychische Gefährlichkeit. Die Äußerung wäre 

lfalls dann hinzunehmen, wenn ihr Inhalt und Umfang durch 
L _ -aft gemachte tatsächliche Grundlagen belegt wären. Das 
t bisher nicht der Fall. Gelegentlich hat die Antragsgegnerin 
re Aussage im übrigen dahin eingeschränkt, daß lediglich bei 
sonders labil veranlagten Menschen und extensivem Meditieren 
gative Folgen beobachtet wurden. 

Die geltend gemachten Unterlassungsanprüche stehen auch den 

tragstellern zu 3 bis 10 zu, da diese als TM-Lehrer sich den 

tiven Einsatz für die Expansion der vertretenen Weltanschauung 

r Aufgabe gemacht haben. 

Da die Antragsgegnerin die TM-Bewegung nicht als Jugendsekte 

oder 
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oder Jugendreligion bezeichnen darf, hat auch der Antrag zu 3 
Erfolg. Die Versendung selbst erstellen Informationsmaterials ist 
eine Form der Meinungsäußerung der Antragsgegnerin. Soweit sie 
Informationsmaterial verteilt, das von Dritten erarbeitet worden, 
ist, bedeutet auch dies eine Beteiligung an der weltanschaulichen 
Auseinandersetzung. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Fest-
itzung des Streitwerts folgt aus §§ 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 GKG, 
VPO. 

£ e s e r Esschluß i s t unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 25 Abc, 
Satz?i2 GKG). 

Dr. BiBchoff Dr. Heveling Dr. Brossok 

Ausgefertigt 
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«rüertigeinemscnan' 0er Eltamimtlatlven «V AGPh 
Sraurneinaorter Stra6«l5 5300 Bonn 1 T»l. 0223)031547 

B e s c h l u ß 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

1. der Internationalen Meditationsgesellschaft - Deutscher 
Verband e.V., Burghofstraße 32, 4000 Düsseldorf, vertreten 
durch den 1. Vorsitzenden, Dipl.-Ing. Hanspeter Ritterstaedt, 

2. der Vereinigung deutscher Ärzte zur Förderung der Gesundheit 
durch Transzendentale Meditation e.V., Am Hang 7, 
2054 Geesthacht, vertreten durch den Präsidenten 
Dr. med. D. Kroenar und das Vorstandsmitglied 
Dr. med. T. Holtz, 

3. des Dipl.-Ing. Hansneter Ritterstaedt, Richardstraße 31, 
4000 Düsseldorf, 

4. des Dr. rer. nat. Heinrich Röd-:-r, Ar. Berg 2, 4516 Bissendorf 2, 

. des Dr. Ing. Lothar Uhlenbusch, Parkstraße 24, 5231 Weyerbusch, 
Ar. . des Dr. med. Dietrich Wachsmuth, Höhenstraße 59, 

5063 Overath-Steinenbrück, 

7. der Dipl.-Psychologin Charlotte Röder, Am 3erg 2, 
4516 Bissendorf 2, 

8* des Richters am Oberlandesgericht Dr. jur. Claus Godbersen, 
Pastorenstraße 3, 2330 Schleswig, 

9. der Richterin am Landgericht (Köln) Dorothee Osterhagen-Zalles F., 
Wilhelm-Levisonstraße 3> 5300 Bonn 1, 

10. des Professors (FHL) Dr. rer. nat. Gerd Unruh, 3ergstraße 27, 
7809 Simonswald-Ober, 

11. des Studiendirektors Dieter Junk, llumenweg 26, 2948 Middelsfähr/ 
Wilhelmshaven, 

12. des Elektromeisters Hans-Jürgen Wohlers, Südender Straße 48, 
2902 Rastede, 

^. - Antragsteller -
- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Hess, Viktoriastraße 39 

(Am Ring), 5400 Koblenz, -

g e g e n 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit, Kennedyallee 105 - 107, 
5300 Bonn 2, 

- Antragsgegnerin -

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Meyer-Köring, Dr. Privat, 
Dr. Kade und Bosch, Wilhelmstraße 27, 
5300 Bonn, -

wegen Unterlassung von Äußerungen; hier: Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung 

hat 

file:///Ktion
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.at der 5. Senat des 

OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRKEIN-WESTFALEN 

an 7. Kai 1981 

urch 

en Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Dr. B i s c h o f f , 

en Richter am Oberverwaltungsgericht F e t t m e y e r , 

ie Richterin am Oberverwaltungsgericht Dr. 3 r o s s o k 

uf die Beschwerde der Antragsteller gegen den Beschluß des 

erwaltungsgerichts Köln vom 6. August 1980 

eschlossen; 

Der angefochtene 3eschlui3 wird geändert. 

Der Antragsgegnerin wird bis zum rechtskräftigen 
Abschluß des Verfahrens in der Hauptsache unter­
sagt, 

1. in genereller Form zu äußernd 

Sobald der Angeworbene an einem der zahlreichen 
Intensivkurse der Gesellschaft für Transzenden­
talen Meditation (TM) teilgenommen habe, beginne 
die systematische Persönlichkeitsveränderung 
entsprechend der Zielsetzung der TM, 

bei den Mitgliedern der TM trete allmählich 
ein Persönlichkeitszerfall ein, der sich 
eigentlich nur mit Gehirnwäsche zutreffend 
beschreiben lasse, 

werbende Mitglieder der TM seien moderne Ratten­
fänger ; 

2. Informationsmaterial zu versenden, in dem eine 
der unter 1 aufgeführten Äußerungen enthalten ist, 
sofern die Antragsgegnerin nicht ausdrücklich 
erklärt, dieser Äußerung nicht beizutreten. 

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Antragsteller -ragen 3/4 der Kosten des Ver­
fahrens beider Rechtszüge, die Antragsgegnerin 
trägt 1/4. 

Der Streitwert wird für beide Rechtszüge auf 
4.000,— DM festgesetzt. 

Gründe i 
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G r ü n d e ; 

Die Beschwerde, mit der die Antragsteller den in erster 

Instanz gestellten Antrag, 

der Antragsgegnerin bis zum rechtskräftigen Ab­
schluß des Verfahrens in der Hauptsache zu 
untersagen, 

1« die Behauptung aufzustellen, die Transzendentale 
Meditation gehöre zu dem mit Jugendsekten oder 
Jugendreligionen umschriebenen Kreise, bzw. die 
Transzendentale Meditation sei eine sogenannte 
Jugendsekte oder Jugendreligion, 

2. zu behaupten, die Transzendentale Meditation 
könne zu psychischen Schäden oder zu einer 
Persönlichkeitszerstörung führen, 

3. Informationsmaterial zu versenden, in dem die 
Transzendentale Meditation als Jugendsekte oder 
Jugendreligion bezeichnet wird, 

weiterverfolgen, hat nur teilweise Erfolg. 

Im Rahmen dieses summarischen Verfahrens kann der Senat nicht 

abschließend prüfen, ob die Gesellschaft für Transzendentale Medi­

tation zu den Religions- oder Veitanschauungsgemeinschaften zu 

rechnen ist, ob sie sich - einschließlich ihrer Mitglieder - auf 

das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 

und 2 GG) berufen kann und in welchem Umfang die Antragsgegnerin 

aufgrund der Verpflichtung des Staates zu religiös-weltanschau­

licher Neutralität an Äußerungen und Stellungnahmen gehindert oder 

im Hinblick auf die Schutzfunktion des Staates zu Hinweisen und 

Warnungen berechtigt oder sogar verpflichtet ist. Diese Fragen be­

dürfen sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht 

einer ins einzelne gehenden Überprüfung, die dem Verfahren in der 

Hauptsache vorbehalten ist. 

Die angeordnete vorläufige Regelung erscheint dem Senat not­

wendig und ausreichend, um in Hinblick auf mögliche Ansprüche der 

Antragsteller aus den Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 und 

140 GG wesentliche Nachteile von ihnen abzuwenden (§ 123 Abs. 1 

Satz 2 VwGO). 

Der 
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Der Antragsgegnerin kann nicht untersagt werden zu behaupten, 

I sei eine sogenannte Jugendsekte oder Jugendreligion. Mit die-

im Begriff werden zahlreiche neue religiöse Gemeinschaften um-
:hrieben. Der Senat teilt nicht die Auffassung der Antragsteller, 

.ß damit zugleich die von ihnen genannten sechs Tatsachenbehaup-

.ngen aufgestellt werden. Nach der in diesem Verfahren gebotenen 

>erschlägigen Prüfung spricht viel dafür, daß in. der öffentlichen 

;lnung mit dem Begriff Jugendreligion (Jugendsekte) allenfalls 

.e Vorstellung verbunden ist, hier sei wegen der besonderen 

;traktivität für labile Jugendliche Aufmerksamkeit geboten, 

.e Einbeziehung in diesen Kreis ist nicht ehrverletzend. 

Der Senat hat den Antrag zu 1 dahin ausgelegt, daß die An-

•̂  'teller zugleich die Untersagung der sechs von ihnen mit dem 

0-riff Jugendreligion verbundenen Tatsachenbehauptungen erstreben. 

Die ersten drei dieser Behauptungen - es handele sich um eine 

?ligiöse Sondergruppe, die sich von einer bestehenden Großkirche 

;gespalten habe; Zielgruppen und Anhänger seien vornehmlich Junge 

?nschen; diese würden veranlaßt;, aus ihren sozialen Bezügen (ins-

>sondere Beruf und Familie) auszusteigen - hat die Antragsgegne-

.n in bezug auf die TM zwar aufgestellt Sie hat allerdings 

ich darauf hingewiesen,, daß TM ihre .Anhänger weitgehend in ihren 

zialen Bezügen belasse.. Ausschlaggebe-.'1- ist jedoch, daß sich 

.e Bundesregierung dabei auf beschreibende Äußerungen beschränkt 

die zu einer auch vorübergehend nicht hinzunehmenden, gra-
r>~.iden Beeinträchtigung der Arbeit der Antragsteller nicht 

.hren können. 

Keinen Erfolg hat der Antrag aucn in bezug auf die sechste 

;n den Antragstellern angerührte Tatsachenbehauptuns;. Die An-

'agsgegnerin hat die Führer und Lehrer der TA nicht als Skrupel-
ise Geschäftemacher bezeichnetv die die »-'itglieder unter dem 

jckmantel religiöser Ziele finanziell ausnutzen würden, Sie hat 

-. diesem Zusammenhang lediglich auf die r.ohe der Gebühren für 
.e Kurse und die Gefahren für das Vermögen der Mitglieder hin­

wiesen. Die Antragsteller hd'oen nicht glaubhaft gemacht, daß 
.es nicht zutreffe. 

Als 



Als zu weitgehend erscheinen dem Senat allerdings die Stellung 

nahmen, die beinhalten, der 3eitritt zur Transzendentalen Medita­

tion führe zwangsläufig zu einer Persönlichkeitsveränderung oder 

sogar zum Persönlichkeitszerfall (fünfte Tatsachenbehauptung). 

Diese Äußerungen enthalten negative Wertungen, bei denen schon 

deshalb Zurückhaltung geboten istr weil jede intensive Hinwendung 

an eine Religion oder Weltanschauung die Persönlichkeit möglicher­

weise grundlegend verändert und es von Standpunkt des Betrachters 

abhängt, ob in einer solcher. Veränderung ein Zerfall zu sehen ist. 

Im Hinblick auf die naheliegende Möglichkait, daß die TM eine 

Religions- oder jedenfalls eine Weltanschauungsmeinschaft ist, 

können diese Äußerungen solange auch nicht vorübergehend hinge­

nommen werden, als nicht nachgewiesen ist, daß Praktiken vorliegen, 

die zu einer Versagung des Schutzes aus Art. 4 GG führen können. 

Es ist ausreichend, wenn die Antragsgegnerin zunächst auf die 

Äußerung beschränkt bleibt, TM könne zu psychischen Schäden oder zu 

einer Persöhlxhkeitszerstörung führ"en. Diese Möglichkeit der Stel­

lungnahme ist der Antragsgegnerin wegen - im Rahmen dieses Ver­

fahrens nicht auszuschließender - gesundheitlicher Gefahren für 

Angeworbene jedenfalls zunächst einzuräumen, so daß der Antrag 

zu 2 keinen Erfolg hat. 

Die Behauptung, die Mitglieder würden durch unsaubere Methoden 

wie Nötigung und Körperverletzung in ein totales Gehorsams- und 

Abhängigkeitsverhältnis gebracht (vierte Tatsachenbehauptung), 

'iat die Antragsgegnerin in bezug auf TM nicht aufgestellt. Zu un­

tersagen sind allerdings in diesem Zusammenhang die Äußerungen, 

mit denen die Beeinflussung der Mitglieder als Gehirnwäsche und 

die werbenden Mitglieder als Rattenfänger bezeichnet werden. Zum 

Schutz der Bevölkerung, insbesondere der jungen Erwachsenen, vor 

möglichen Gefahren sind diese stark abwertenden Äußerungen nicht 

notwendig. 

Der Antrag zu 3 hat im selben Umfang Erfolg wie der Antrag 

zu 1. Soweit die Antragsgegnerin von anderen Stellen herausgege­

benes Informationsmaterial versendet, das die im Tenor aufgeführ­

ten Äußerungen enthält, darf sie dem Inhalt nicht beitreten. 

Nicht hinreichend dargelegt haben die Antragsteller, daß die 

Antragsgegnerin 
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ntragsgegnerin Material der Evangelischen oder der Katholischen 

irche verteilt und dadurch ihre Neutralitätsverpflichtung ver-

atzt habe. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

ie Festsetzung des Streitwerts folgt aus §§ 20 Abs.. 3, 13 
os. 1 Satz 2 GKG. 

Dieser Beschluß ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 Vv/GO, 

25 Abs. 2 GKG). 

.-. Bischoff Fottmeyer >?P*^ B r o s s o k 

A4- x « Aus9efertJat 
MunsteriWestf), den -\ U. M A U S g ^ . 

Vefw^ifungsgeriditsange5^
i'(»f -

Ol« Urkundsbeamter d e r ^ S d j ^ t « 
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